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I.	 DEFINITION, GELTUNGSBEREICH 
1.	 Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten nicht gegenüber Ver-

brauchern. Sie gelten gegenüber allen anderen Vertragspartnern 
(nachfolgend auch „Besteller“ genannt) der WEVO-CHEMIE GmbH 
(nachfolgend „Wevo“ genannt). 

2.	 Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Sie gel-
ten auch dann, wenn Wevo in Kenntnis entgegenstehender oder von 
ihren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt. Andere Bedingun-
gen erkennt Wevo nur an, wenn Wevo diesen ausdrücklich schriftlich 
zustimmt. 

3.	 Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen oder Neben-
abreden sind nur wirksam, wenn sie durch Wevo schriftlich bestätigt 
sind.

4.	 Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Verträge, 
selbst dann, wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

II.	 ANGEBOTE – ANGEBOTSUNTERLAGEN,  
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

1.	 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so 
kann Wevo dieses innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach dessen 
Zugang annehmen.

2.	 An sämtlichen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Flüssig-
muster von den Werkstoffen oder Granulatmuster und sonstigen Un-
terlagen, behält sich Wevo Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies 
gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ be-
zeichnet sind. Die Weitergabe an Dritte bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung durch Wevo. 

3.	 Ein Liefervertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestäti-
gung von Wevo gegenüber dem Besteller, spätestens mit Lieferung 
durch Wevo zustande. Die Übermittlung per Telefax oder Datenfern-
übertragung genügt der Schriftform. Kann Wevo durch Vorlage eines 
Sendeberichts nachweisen, dass sie eine Erklärung per Telefax oder 
Datenfernübertragung abgeschickt hat, wird vermutet, dass dem Be-
steller die Erklärung zugegangen ist. 

4.	 Auf elektronischem Wege übermittelte Bestellungen gelten erst dann 
als zugegangen, wenn sie von Wevo abgerufen und geöffnet wurden. 
Wevo behält sich das Recht vor, Bestellungen ungeöffnet zu löschen. 
Sollte Wevo eine solche ungeöffnet gelöschte Bestellung bestätigen 
stellt dies keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. 

5.	 Abweichungen von verbindlich vereinbarten Maßen, Gewichten und 
Güten sind im Rahmen geltender Normen oder der geltenden Übung 
zulässig. Änderungen von verbindlich vereinbarten Maßen, Gewich-
ten und Güten auf Wunsch des Bestellers sind nur möglich, wenn 
deren Mitteilung durch den Besteller so rechtzeitig erfolgt, dass die 
Berücksichtigung der Änderungen in der Fertigung von Wevo noch 
möglich ist. 

6.	 Sämtliche Angebote von Wevo gegenüber dem Besteller sind frei
bleibend.

III.	 ABRUFAUFTRÄGE / UNTERAUFTRAGNEHMER
1.	 Wenn Abrufaufträge erteilt sind, so beträgt die Abnahmefrist 4 Wo-

chen ab dem Tag der Auftragsbestätigung, sofern keine abweichende 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. 

2.	 Am Ende der Laufzeit dieser Abnahmefrist können die Restbestände 
ausgeliefert werden und der Besteller ist zur Abnahme dieser Be-
stände zum vertraglich vereinbarten Preis verpflichtet. 

3.	 Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslos-
größen und Abnahmeterminen kann Wevo spätestens drei Monate 
nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber ver-
langen. 

4.	 Wevo ist es ohne vorherige Zustimmung oder nachträgliche Geneh-
migung des Bestellers gestattet, Vorlieferanten, Unterauftragnehmer 
oder sonstige Dritte zur Herstellung der Vertragsprodukte und zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag zu be-
auftragen.

IV.	 PREISE – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1.	 Grundlage der Preisberechnung bilden die zum Zeitpunkt der Auf-

tragsbestätigung gültigen Preislisten von Wevo.
2.	 Alle Preise von Wevo verstehen sich EXW (ex works) ab Wevo Liefer-

werk, Schönbergstr. 14, 73760 Ostfildern-Kemnat (Incoterms 2010) 
zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen gesetz-
lichen Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackung Fracht und Zoll; 
diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Erfolgt die Lieferung in 

Leihgebinden (Kisten oder andere wiederverwendbare Verpackung), 
so sind diese unverzüglich frei Werk zurückzusenden, andernfalls 
werden die Gebinde zum Selbstkostenpreis oder zu den Wevo ent-
standenen Rückversandkosten berechnet. 

3.	 Der angegebene Kaufpreis ist bindend und versteht sich in EURO.  
Der Kaufpreis enthält die gesetzliche Umsatzsteuer im Verhältnis  
zum Verbraucher, nicht jedoch im Verhältnis zum Unternehmer. Diese 
ist gesondert zu entrichten. Preisänderungen sind jedoch zulässig, 
wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin 
mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zum vereinbar-
ten Liefertermin die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen 
Einstandspreise, insbesondere durch Wechselkursschwankungen, 
so ist Wevo berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den 
Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt nur 
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen  
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht 
nur unerheblich übersteigt. 

	 Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind Preis
änderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn 
zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 
sechs Wochen liegen. 

4.	 Für Kleinaufträge behält sich Wevo einen angemessenen Zuschlag 
vor.

5.	 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Zahlungen bei Lieferung, 
spätestens bei Rechnungseingang fällig. Vorbehaltlich des Widerrufs 
der Kreditbewilligung sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen netto 
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Unbeschadet dessen ist 
Wevo jederzeit dazu berechtigt, ohne Angaben von Gründen eine 
Lieferung von einer Zug-um-Zug-Zahlung abhängig zu machen. Beim 
Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere der Aufhebung des Kredit-
limits einer zu Gunsten des Bestellers bei Wevo bestehenden Kredit-
versicherung, des Zahlungsverzugs etc., kann Wevo Vorauskasse 
bzw. Nachnahmelieferung oder Akkreditivstellung verlangen. 

6.	 Wechsel und Schecks werden ausschließlich erfüllungshalber ange-
nommen. Wechsel darüber hinaus nur nach vorheriger Vereinbarung 
sowie vorbehaltlich ihrer Diskontierung. Diskontspesen und Zinsen 
sind zu vergüten. 

7.	 Als Tag des Zahlungseingangs gilt bei allen Zahlungsmitteln der Tag, 
an dem Wevo oder Dritte die gegenüber Wevo einen Anspruch haben 
über den Betrag verfügen können. 

8.	 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Wevo an-
erkannt sind. Außerdem ist der Besteller zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
unbestritten ist und auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

9.	 Sämtliche Zahlungen sind an Wevo und nicht an einen Vertreter von 
Wevo zu leisten. Vertreter sind nur zum Inkasso berechtigt, soweit sie 
eine entsprechende Vollmacht vorlegen. 

10.	 Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist Wevo berechtigt, sämtliche Lie-
ferungen oder Leistungen zurückzubehalten.

11.	 Bei Zahlungseinstellung, Vollstreckungen gegen den Besteller oder 
der Beantragung eines Insolvenzverfahrens werden sämtliche Forde-
rungen sofort zur Zahlung fällig.

V.	 EIGENTUMSVORBEHALT
1.	 Wevo behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum 

vollständigen Eingang aller Zahlungen auf sämtliche gegenwärtige 
und künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Be-
steller vor. 

2.	 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung 
der Liefergegenstände durch Wevo gilt nicht als Rücktritt vom Ver-
trag, es sei denn, dies wird ausdrücklich durch Wevo schriftlich er-
klärt. Bei Zahlungsverzug ist Wevo auch ohne Fristsetzung berech-
tigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder 
vom Vertrag zurückzutreten. 

3.	 Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er hat seinerseits seinen Abneh-
mern gegenüber das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung durch 
den Abnehmer vorzubehalten. Er tritt Wevo bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des zwischen Wevo und dem Besteller vereinbarten 
Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller 
aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, 
ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterver-
kauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller 



nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Wevo, die Forde-
rungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichtet 
sich Wevo, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, kann Wevo ver-
langen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

4.	 Wird der Vorbehaltsgegenstand nicht weiterveräußert, ist der Bestel-
ler verpflichtet, den Vorbehaltsgegenstand für Wevo sorgfältig zu ver-
wahren, im erforderlichen Umfang auf eigene Kosten instand zu hal-
ten sowie in dem von einem sorgfältigen Kaufmann zu verlangenden 
Rahmen auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädi-
gung zu versichern, so lange der Eigentumsvorbehalt besteht. Im 
Falle des Abhandenkommens oder der Beschädigung des Vorbe-
haltsgegenstandes tritt der Besteller seine Ansprüche aus den Ver
sicherungsverträgen an Wevo ab. 

5.	 Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird 
stets für Wevo vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit an-
deren, Wevo nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
Wevo das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Der Besteller und Wevo sind sich schon 
heute über den insoweit erfolgenden Eigentumsübergang einig. 

6.	 Werden die Liefergegenstände mit anderen, Wevo nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwirbt 
Wevo das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Liefergegenstände zu den anderen vermischten oder verbunde-
nen Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für 
Wevo. Der Besteller und Wevo sind sich schon heute über den inso-
weit erfolgenden Eigentumsübergang einig. 

7.	 Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller Wevo unver-
züglich davon zu benachrichtigen und ihr alle Auskünfte und Unter
lagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung ihrer Rechte erforder-
lich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf das Eigentum 
Wevo hinzuweisen. 

8.	 Wevo verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf 
Verlangen des Bestellers freizugeben, als der Wert ihr zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 
20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
Wevo. 

9.	 Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel 
und/oder Geschäftssitzwechsel hat der Besteller der Wevo unver-
züglich anzuzeigen.

VI.	 LIEFERUNGEN, LIEFERZEIT, HÖHERE GEWALT,  
LIEFERMENGEN

1.	 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie aus-
drücklich schriftlich vereinbart wurden. Die Einhaltung vereinbarter 
Liefer- und Leistungstermine setzt voraus, dass alle technischen Fra-
gen geklärt sind und Zahlungen oder sonstige Verpflichtungen des 
Bestellers rechtzeitig vorliegen bzw. erfüllt werden. Geschieht dies 
nicht, so wird die Frist angemessen verlängert. Lieferfristen werden 
durch vom Besteller gewünschte Umkonstruktionen und Artikel
änderungen gehemmt. Sie beginnen erst wieder zu laufen, wenn die 
Änderungen von Wevo freigegeben werden. 

2.	 Wevo wird den Besteller nach Maßgabe ihrer Liefermöglichkeiten, 
insbesondere unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbeliefe-
rung von Wevo durch ihre Vorlieferanten mit Vertragsware beliefern. 
Die Lieferung erfolgt ab jeweiliger Versandstelle nach Maßgabe der 
im Vertrag festgelegten Handelsklausel, für deren Auslegung die  
INCOTERMS in ihrer bei Vertragsschluss gültigen Fassung Anwen-
dung finden. Falls der Vertrag keine abweichende Regelung vorsieht 
gilt Lieferung ex works gem. Ziffer IV Nr. 2 als vereinbarte Lieferart. 

3.	 Teillieferungen sind zulässig, soweit sich daraus keine Nachteile für 
den Gebrauch ergeben.

4.	 Verzögert sich die Lieferung auf Veranlassung des Bestellers, wird die 
Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers bei Wevo verwahrt. 

5.	 Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder 
Versandstörungen, Feuer, Explosion, Naturkatastrophen, Hoch- oder 
Niedrigwasser, unvorhersehbarer Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- 
oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Krieg, politische Un
ruhen, Terrorakte, behördliche Verfügungen und sich aus den vorge-
nannten Gründen ergebende nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten oder andere von Wevo nicht zu vertre-
tende und außerhalb ihres Einflussbereichs liegende Hindernisse, 
welche die Leistungserbringung, die Verfügbarkeit der Ware oder 
den Versand verringern, verzögern, verhindern oder unzumutbar  
werden lassen, befreien Wevo für Dauer und Umfang der Störung von 
der Verpflichtung zur Leistungserbringung. Die Lieferfrist verlängert 

sich in diesen Fällen um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch 
soweit diese Umstände bei einem der Unterlieferanten der Wevo ein-
treten. 

6.	 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mit-
wirkungspflichten, insbesondere eine vereinbarte Bereitstellung von 
Verpackungsmaterialien, Kleinladungsträger (KLT) etc. in dem unter 
Ziffer VIII. Nr. 4. beschriebenen Zustand, so ist Wevo berechtigt, an-
derweitige Aufträge Dritter vorzuziehen und die Lieferzeit angemes-
sen zu verlängern. Unbeschadet weitergehender Ansprüche ist Wevo 
berechtigt, den ihr insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 

7.	 Für bestellerspezifische oder nicht lagermäßig geführte Produkte be-
hält sich Wevo eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % vor.

8.	 Die Rücknahme der Verpackung bedarf einer besonderen Verein
barung, soweit nicht die Rücknahme aufgrund zwingender gesetz
licher Vorschriften oder aufgrund von zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften beruhender behördlicher Regelungen erfolgen muss.

VII.	 LIEFERVERZUG 
	 Kommt Wevo mit der Lieferung in Verzug, so bestimmen sich die 

Rechte des Bestellers nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen. 

VIII.	VERSAND – GEFAHRÜBERGANG
1.	 Soweit in der Bestätigung der Bestellung nicht anders vereinbart, 

wird Lieferung „ex works” i. S. d. Ziffer IV Nr. 2 als vereinbart angese-
hen. Gefahr und Kosten des Transportes hat der Besteller zu tragen. 
Das gilt auch für Rücksendungen. 

2.	 Packmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Behältermieten 
und Waggonmieten gehen zu Lasten des Empfängers.

3.	 Soweit Wevo nach der Verpackungsverordnung verpflichtet ist, die 
zum Transport und/oder zum Verkauf verwendete Verpackung zu-
rückzunehmen, trägt der Besteller die Kosten für den Rücktransport 
und die angemessenen Kosten der Verwertung oder – soweit dies 
möglich und von Wevo für zweckmäßig erachtet wird die angemes-
senen Kosten, die zusätzlich für die erneute Verwendung der Ver
packung anfallen. Der Besteller verpflichtet sich und bestätigt mit  
Erteilung seines Auftrages Wevo gegenüber, nicht zurückgesandte 
Verpackungen, der nach der Verpackungsordnung vorgesehenen 
Verwertung zuzuführen. 

4.	 Im Falle einer Vereinbarung, die den Besteller verpflichtet, Verpa-
ckungsmaterialien, KLT etc. bereitzustellen, ist der Besteller verpflich-
tet, Wevo diese sauber und in einem zur sofortigen Verpackung ge-
eigneten Zustand zur Verfügung zu stellen.

IX.	 SCHUTZRECHTE
1.	 Der Besteller verpflichtet sich, Wevo von Schutzrechtsbehauptungen 

Dritter hinsichtlich der gelieferten Produkte unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen und Wevo auf eigene Kosten die Rechtsverteidigung zu 
überlassen. Wevo ist berechtigt, aufgrund der Schutzrechtsbehaup-
tungen Dritter notwendige Änderungen auf eigene Kosten auch bei 
ausgelieferter und bezahlter Ware durchzuführen. 

2.	 Wird Wevo die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter 
Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist Wevo – 
sofern Wevo die Schutzrechtsverletzung nicht zu vertreten hat – be-
rechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Bestel-
ler und den Dritten einzustellen. Sollte Wevo durch die Verzögerung 
die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so ist 
Wevo zum Rücktritt berechtigt. 

3.	 Der Besteller haftet Wevo dafür, dass von ihm beigestellte Leistungen, 
insbesondere Muster, Zeichnungen etc. frei von Schutzrechten Dritter 
sind und stellt Wevo von allen entsprechenden Ansprüchen Dritter 
sowie sämtlichen Wevo dadurch entstehenden, angemessenen 
Rechtsverfolgungskosten frei. 

4.	 Wevo überlassene Zeichnungen und Muster werden auf Wunsch zu-
rückgesandt, andernfalls ist Wevo berechtigt, diese 2 Monate nach 
Abgabe des Angebots zu vernichten. 

5.	 Entwürfe und Konstruktionsvorschläge von Wevo dürfen nur mit 
deren Genehmigung weitergegeben werden. 

6.	 Rezepturen und Entwicklungen von Wevo unterliegen dem Patent, 
Urheber- bzw. dem Geschmacksmusterschutz. Der Besteller hat für 
alle Schäden, die aus der Verletzung etwaiger Schutzrechte entste-
hen, Schadenersatz zu leisten.

X.	 SACHMÄNGELHAFTUNG /  RÜGEPFLICHT /  
SCHADENERSATZ / HAFTUNG 

1.	 Sofern ein Produkt spezifiziert ist, ist es frei von Sachmängeln, wenn 
anerkannte fertigungsbedingte Toleranzen eingehalten werden. Ab-
weichungen von verbindlich vereinbarten Maßen, Gewichten und Gü-
ten sind im Rahmen geltender Normen (z.B. DIN) oder der geltenden 
Übung zulässig. Änderungen von verbindlich vereinbarten Maßen, 
Gewichten und Güten auf Wunsch des Bestellers sind nur möglich, 
wenn deren Mitteilung durch den Besteller so rechtzeitig erfolgt, dass 



die Berücksichtigung der Änderungen in der Fertigung noch möglich 
ist. Sämtliche Produktspezifikationen, Zeichnungen, Abbildungen, 
Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sowie Muster, wie 
insbesondere Flüssigmuster von den Werkstoffen oder Granulatmus-
ter, Prospektangaben oder sich aus sonstigem Werbematerial erge-
bende Informationen stellen keine von Wevo garantierten Beschaf-
fenheitsmerkmale oder zugesicherte Eigenschaften dar, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. 
Dem Besteller durch Wevo zur Verfügung gestellte Proben gelten nur 
als unverbindliche Anschauungsmuster. Die Vereinbarung einer Ga-
rantie oder einer zugesicherten Eigenschaft erfolgt nur durch indivi-
duelle, ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit Wevo. Der Bestel-
ler kann sich auf einen von ihm beabsichtigten Verwendungszweck 
nur dann berufen, wenn dieser ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde. Beratungsleistungen durch unsere Mitarbeiter und Vertreter 
erfolgen nach bestem Wissen. Angaben und Auskünfte über die Ei-
genschaften, Maße, Gewichte und Güte unserer Produkte sowie 
über die Eignung und Anwendung unserer Produkte für bestimmte 
Verfahren und Zwecke sind unverbindlich und begründen gleichfalls 
keine Beschaffenheitsvereinbarung i. S. der §§ 434 Abs. 1 Satz 1 und 
Satz 2, 636 Abs. 2 Satz 1 BGB. Solche Angaben im Rahmen von Bera-
tungsgesprächen befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen 
und Versuchen.

2.	 Der Besteller wird die Produkte gem. § 377 HGB unverzüglich nach 
Lieferung untersuchen. Offensichtliche und versteckte Mängel müs-
sen gem. § 377 HGB unverzüglich nach Entdeckung gegenüber Wevo 
angezeigt und gerügt werden. Soweit ein von Wevo zu vertretender 
Mangel vorliegt, erfolgt nach Wahl von Wevo Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Im Falle der Nachbesserung ist Wevo verpflichtet, alle 
zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transportkosten, Wege, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen, soweit sich diese Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. Ist der Besteller Verbraucher im Sinne des § 13 BGB hat er im 
Falle der Nacherfüllung die Wahl, ob er Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung verlangen möchte.

3.	 Wevo behält sich zwei Nacherfüllungsversuche vor. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, ist der Besteller berechtigt, wahlweise die Herab-
setzung der entsprechenden Vergütung für diese Bestellung zu ver-
langen oder vom Vertrag zurückzutreten. Soweit der Kaufsache oder 
dem Werk eine zugesicherte oder garantierte Eigenschaft fehlt, haftet 
Wevo nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

4.	 Für Mängel die Wevo nicht zu vertreten hat, sind Gewährleistungs-
ansprüche ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um das Feh-
len einer zugesicherten Eigenschaft. 

5.	 Wevo haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nicht für Schäden 
(einschließlich Aufwendungen) des Bestellers, die aufgrund von leich-
ter Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Dieser Ausschluss gilt 
nicht für die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst er-
möglicht und auf deren Erfüllung der Besteller daher regelmäßig ver-
trauen darf (Kardinalpflichten). 

6.	 Soweit Wevo gemäß Ziffer X. Nr. 5 dem Grunde nach auf Schadenser-
satz haftet, ist ihre Haftung für sämtliche vertraglichen, außervertrag-
lichen und sonstigen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche, 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsnatur, der Höhe nach auf den vertrags-
typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

7.	 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse bzw. -begrenzungen gelten 
nicht für Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit oder für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 
Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften bleiben unberührt. 

8.	 Wevo kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die 
auf in Ziffer VI Nr. 5. dieser Lieferbedingungen genannte Umstände 
zurückzuführen sind.

9.	 Soweit zu Gunsten von Wevo ein Haftungsausschluss oder eine Haf-
tungsbegrenzung nach dieser Ziffer X. besteht, gilt dieser Haftungs-
ausschluss oder diese Haftungsbegrenzung auch für etwaige An
sprüche des Bestellers gegen die Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten, Verrichtungs- und Erfüllungs-
gehilfen von Wevo aus demselben Haftungsgrund.

XI.	 RECHT VON WEVO ZUM RÜCKTRITT 
	 Für den Fall eines unvorhergesehenen, von Wevo nicht zu vertreten-

den Ereignisses i. S. d. Ziffer VI Nr. 5, welches die wirtschaftliche Be-
deutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändert oder auf 
den Betrieb Wevo erheblich einwirkt und für den Fall nachträglich 
sich herausstellender nicht von Wevo zu vertretender Unmöglichkeit 
steht Wevo das Recht zu, nach Ablauf einer angemessenen Frist vom 
Vertrag ganz oder zum Teil zurückzutreten, es sei denn, dem Bestel-
ler ist ein teilweiser Rücktritt nicht zuzumuten. Weitergehende ge
setzliche Rücktrittsrechte werden durch diese Regelung nicht be
rührt. 

XII.	 AUSSCHLUSS DER INFORMATIONSPFLICHT GEGENÜBER 
KUNDEN, DIE KEINE VERBRAUCHER SIND 

	 Ist der Besteller kein Verbraucher wird die Informationspflicht des 
Anbieters nach § 312i Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BGB, nach denen der 
Unternehmer verpflichtet wäre dem Kunden 1. angemessene, wirk-
same und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit 
deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung er-
kennen und berichtigen kann; 2. die in Artikel 246c des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich 
mitzuteilen und 3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf 
elektronischem Wege zu bestätigen, ausdrücklich ausgeschlossen. 

XIII.	 INFORMATIONEN ZUR ONLINE-STREITBEILEGUNG
	 Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung 

von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform 
dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitig-
keiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kauf-
verträgen erwachsen. Sie können die OS-Plattform unter dem folgen-
den Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

	 Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
	 Die Wevo Chemie GmbH wird nicht an einem Streitbeilegungsver-

fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG 
teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

XIV.	GEHEIMHALTUNG, KEIN REVERSE ENGINEERING,  
DATENSCHUTZ

1.	 „Vertrauliche Informationen“ sind alle Geschäftsgeheimnisse und ge-
schäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich Merk
malen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten, Mustern 
oder Software zu entnehmen sind sowie sonstige Kenntnisse oder 
Erfahrungen), unabhängig davon, ob sie als vertraulich gekennzeich-
net sind oder nicht und gleich welcher Art (ob mündlich, schriftlich, 
elektronisch oder in sonstiger Weise übermittelt), die dem Besteller 
oder dessen verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Empfangende 
Partei“ genannt) oder deren Mitarbeitern, Beratern, Vertretern und/
oder sonstigen von ihr beauftragten Mittelspersonen durch Wevo 
oder durch mit Wevo verbundene Unternehmen offenbart, mitgeteilt, 
zugänglich gemacht oder anderweitig bekannt gegeben worden sind 
oder noch gegeben werden, insbesondere Know-how, Geschäfts
geheimnisse, Pläne, Zeichnungen und Entwürfe, Prozesse, Formeln, 
Rezepturen, Muster, Herstellungstechniken, Entdeckungen, Erfindun-
gen und Ideen, Produktspezifikationen, Maschinen, Zeichnungen, 
Fotos, Ausrüstungen, Werkzeuge und Apparate. Bezüglich des Schut-
zes von Geschäftsgeheimnissen nach dem Geschäftsgeheimnisge-
setz erkennt der Besteller an, dass die Geheimhaltungsmaßnahmen 
von Wevo angemessen sind.

 2.	 Vertrauliche Informationen hat der Besteller Dritten gegenüber ge-
heim zu halten, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich 
bekannt sind oder von Wevo zur Weitergabe durch den Besteller 
schriftlich freigegeben oder bestimmt worden sind. Dritte in vorge-
nanntem Sinne sind auch verbundene Unternehmen des Bestellers. 
Vertrauliche Informationen darf der Besteller nur solchen Personen in 
seinem eigenen Betrieb zur Verfügung stellen, die für deren Verwen-
dung notwendigerweise herangezogen werden müssen und die 
ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; vertrauliche Informati-
onen bleiben ausschließliches Eigentum von Wevo.

3.	 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wevo dürfen vertrauli-
che Informationen weder vervielfältigt noch gewerbsmäßig verwen-
det werden; der Besteller ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
von Wevo auch nicht berechtigt (auch nicht mittels Beauftragung 
Dritter), vertrauliche Informationen durch Beobachten, Untersuchen, 
Rückbauen, Dekompilieren, Disassemblieren oder Testen eines Pro-
dukts oder Gegenstands, das oder der ihm von Wevo (oder von Drit-
ten im Auftrag von Wevo) überlassen wurde oder in seinen Besitz 
gelangt, zu erlangen („Reverse Engineering“), es sei denn, ein Reverse 
Engineering ist durch zwingende gesetzliche Bestimmungen gestat-
tet. Dieses Verbot des Reverse Engineering bleibt von der Beendi-
gung des Liefervertrags mit dem Besteller über das betreffende Pro-
dukt unberührt und endet, sobald das betreffende Produkt öffentlich 
verfügbar gemacht wurde.

4.	 Der Besteller muss Wevo unverzüglich informieren, wenn er Kenntnis 
davon erlangt, dass vertrauliche Informationen unter Verstoß gegen 
diese Ziffer XIV. weitergegeben wurden. In diesem Fall hat der Bestel-
ler alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit diese vertraulichen Informationen von dem nicht autorisierten 
Empfänger weder weitergegeben noch verwendet, sondern unver-
züglich gelöscht werden. Auf Anforderung von Wevo hat der Besteller 
alle vertraulichen Informationen (gegebenenfalls einschließlich even-
tuell angefertigter Vervielfältigungen und einschließlich der etwa vom 
Besteller selbst erstellten Materialien, die vertrauliche Informationen 
enthalten oder Rückschlüsse auf diese erlauben) unverzüglich und 
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vollständig an Wevo zurückzugeben, zu vernichten oder zu löschen. 
An den vertraulichen Informationen behält sich Wevo alle Rechte vor 
(einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von 
gewerblichen Schutzrechten, wie beispielsweise Patenten, Ge-
brauchsmustern). Soweit die vertraulichen Informationen Wevo von 
Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch 
zugunsten dieser Dritten.

5.	 Sofern Wevo personenbezogene Daten des Bestellers verarbeitet, 
wird Wevo die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz beachten. 
Die Einzelheiten über die erhobenen Daten und ihre jeweilige Verar-
beitung ergeben sich in diesem Fall aus einer von Wevo bereitgestell-
ten Datenschutzerklärung oder einer gesondert zu schließenden Ver-
einbarung zur Datenverarbeitung.

XV.	 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1.	 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der 

Geschäftssitz Wevo Erfüllungsort.
2.	 Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder Träger öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, ist der Ge-
richtsstand das für den Geschäftssitz von Wevo zuständige Gericht, 
es sei denn es besteht ein abweichender, ausschließlicher gesetzli-
cher Gerichtsstand. Wevo ist jedoch berechtigt, den Besteller auch 
an jedem andern zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. 

3.	 Es gilt, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich deutsches materiel-
les Recht unter Ausschluss der Vorschriften des internationalen Pri-
vatrecht sowie der Vorschriften des UN-Kaufrechts (CISG). 

4.	 Alle Ansprüche aus diesen Geschäftsbedingungen und dem jeweili-
gen Vertrag verjähren in 12 Monaten nach Kenntniserlangung oder 
grobfahrlässiger Unkenntnis von dem jeweiligen Anspruch. Zwin-
gende gesetzliche Verjährungsfristen bleiben unberührt. Die vorge-
nannten Verjährungserleichterungen gelten daher weder für Ansprü-
che aufgrund der Übernahme einer Garantie, für Ansprüche aufgrund 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für Ansprüche aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz, für Rückgriffsansprüche aufgrund der Vorschrif-
ten des Verbrauchsgüterkaufs, für Ansprüche wegen Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit noch für Ansprüche wegen Verlet-
zung von Kardinalpflichten im Sinne von Ziffer X Nr. 5. 

5.	 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen oder der Teil einer Be-
stimmung unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Be-
stimmungen bzw. der übrige Teil der Bestimmung wirksam. 

6.	 Die Vertragssprache ist deutsch. Soweit daneben eine andere Spra-
che verwendet wird, hat der deutsche Wortlaut Vorrang.

	 Hinweis gem. § 28 BDSG: Wir speichern personenbezogene Daten 
unserer Besteller.


